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Geltungsbereich
Diese Regelung gilt für alle Einsätze/Übungen/Ausbildungen (wird hier als

Einsätze zusammengefasst) die durch die Leitung Einsatz der DLRG Bezirk

Weserbergland e.V. (DLRG WBL) befohlen wurden und für die keine

Abweichenden Regelungen im Einsatzbefehl festgelegt wurden.

Erstattung von Kosten
Die folgenden Kosten werden den entsendenden Gliederungen durch die DLRG

WBL erstattet:

1. Bereitstellungen von Kraftfahrzeugen (Land)
Pro Fahrzeug wird eine Pauschale von 0,40€ / km bei ELW, MTW, GW, etc. 0,30€ / km bei PKW, KRAD

für die durch die Einsatzleitung angeordneten Fahrten erstattet. Die

entsprechenden Fahrten müssen durch das Fahrtenbuch nachgewiesen

werden können.

2. Bereitstellung von Booten
Die DLRG WBL erstattet eine Pauschale in Höhe von 20€, sowie den

tatsächlichen Verbrauch an Betriebsstoffen für durch die Einsatzleitung

angeordnete Fahrten. Der Verbrauch muss den im Bootstagebuch

dokumentierten Fahrten entsprechen.

3. Bereitstellung von sonstigen Geräten mit Verbrennungsmotor (z.B.

Stromerzeuger)
Die DLRG WBL erstattet den tatsächlichen Verbrauch an Betriebsstoffen.

4. Erstattung von Verpflegungskosten
Wird im Einsatzbefehl eine Verpflegungspauschale gewährt, so beträgt

diese 5€ / Einsatzkraft. Die entsendenden Gliederungen sind in diesem

Fall für die Versorgung der eigenen Einsatzkräfte verantwortlich.

Die Erstattung erfolgt für die in der Stärkemeldung gemeldeten Kräfte.

5. Sonstige Auslagen
Sonstige Auslage müssen von der Einsatzleitung im Vorfeld angeordnet

bzw. bewilligt werden.

Abrechnung
Die entsendende Gliederung teilt ihre Ausgaben mittels des Formblattes

(https://www.dlrg.cloud/index.php/s/LWMasxXNYobJ3M8 - Kennwort:

DLRG2024WBL) der DLRG WBL mit und bestätigt dadurch die Richtigkeit der

Angaben.

Die ausgefüllten Formblätter werden per E-Mail an einsatz@bez-

weserbergland.dlrg.de gesendet. Nach der Prüfung durch die Leitung Einsatz,

werden die Abrechnungen an den Bereich Finanzen der DLRG WBL

weitergeleitet.

Fristen
Die Zusendung der Abrechnung an die Leitung Einsatz der DLRG WBL hat bis 7

Tage nach Einsatzende zu erfolgen.

https://www.dlrg.cloud/index.php/s/LWMasxXNYobJ3M8
mailto:einsatz@bez-weserbergland.dlrg.de
mailto:einsatz@bez-weserbergland.dlrg.de

	Geltungsbereich 
	Erstattung von Kosten 
	1. Bereitstellungen von Kraftfahrzeugen (Land) 
	2. Bereitstellung von Booten 
	3. Bereitstellung von sonstigen Geräten mit Verbrennungsmotor (z.B. Stromerzeuger) 
	4. Erstattung von Verpflegungskosten 
	5. Sonstige Auslagen 

	Abrechnung 
	Fristen 

